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Tagesordnungspunkt 2: Fragestunde 

Vizepräsidentin Claudia Roth: 

Danke schön. – Dann Kollege Jürgen Trittin, bitte. 

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Frau Präsidentin! Herr Kollege Brauksiepe, ich stelle zunächst einmal fest, dass
Sie den Bundestag unvollständiger unterrichten als die Presse. Ich habe heute
Morgen schon in einem öffentlich-rechtlichen Radiosender gehört, dass auf das
erste Vorauskommando nach Jordanien ein zweites folgen wird, das von der
Oberkommandierenden, Frau von der Leyen, angeführt wird. Das hätten Sie bei
dieser Gelegenheit hier auch erwähnen können. 

Die  Frage,  die  ich  aber  eigentlich  habe,  ist:  Sind  diese  Vorauskommandos
überhaupt  nötig?  Wäre  es  vor  dem  Hintergrund  der  fehlenden
verfassungsrechtlichen Grundlagen für diesen Einsatz, der eben nicht in einem
System  kollektiver  Sicherheit  stattfindet,  was  Voraussetzung  nach  dem
Bundesverfassungsgericht ist, nicht klüger, die Soldatinnen und Soldaten dort
einfach abzuziehen, statt sich nach Alternativstandorten umzusehen? 

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Genau!)

Vizepräsidentin Claudia Roth: Herr Brauksiepe, bitte. 

Dr.  Ralf  Brauksiepe, Parl.  Staatssekretär  bei  der  Bundesministerin  der
Verteidigung: 

Herr Kollege Trittin, die Bundesregierung ist der Auffassung, dass dieser Einsatz
nicht nur politisch sinnvoll und notwendig ist, sondern selbstverständlich auch
verfassungskonform  ist.  Das  haben  wir  auch  in  anderen  Zusammenhängen,
nämlich  bei  der  Begründung  des  Mandats  wie  auch  bei  der  jeweiligen
Verlängerung,  hinlänglich  diskutiert.  Dazu  kann  man  selbstverständlich
verschiedene Auffassungen haben. Wer über die Verfassungsgemäßheit eines
Einsatzes,  eines  Gesetzes  oder  Beschlusses  in  unserem  Rechtsstaat  zu
entscheiden  hat,  ist  bekannt.  Es  gibt  keine  Entscheidungen von  zuständiger
Stelle, die die Verfassungskonformität des Einsatzes infrage stellen. 



Ich  habe  darüber  hinaus  im  Übrigen  niemanden  von  der  Presse  über
irgendetwas in diesem Zusammenhang informiert. Und erlauben Sie mir den
Hinweis:  Die  Frau  Bundesministerin  der  Verteidigung  ist  kein
Vorauskommando, 

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- NEN]: Den Eindruck haben wir bei
diversen Affären auch: dass sie die Nachhut ist!)

sondern sie wird in den nächsten Tagen planmäßig einen Besuch in Jordanien
durchführen,  meines  Wissens  auch  nicht  ihren  ersten.  Sie  ist  nicht  als
Vorauskommando dort. 

Vizepräsidentin Claudia Roth: Vielen Dank. – Dann hat sich noch Katja Keul
gemeldet. 

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Der Kollege Trittin hat ja gerade noch einmal in Erinnerung gerufen, dass wir
diesem  Mandat  aufgrund  seiner  Verfassungswidrigkeit  ohnehin  nicht
zugestimmt  haben.  Inzwischen  gibt  es  aber  auch  Veränderungen  –  unter
anderem die Eskalation in den Beziehungen zur Türkei –, sodass ich Sie an der
Stelle fragen möchte, ob die Bundesregierung das Mandat als solches vor dem
Hintergrund  der  Entwicklungen  nicht  auch  sicherheitspolitisch  anders
bewertet.  Wir  haben  ja  sowohl  Probleme  mit  dem  Bündnispartner  Türkei,
müssen aber auch feststellen, dass der Bündnispartner USA offensichtlich seine
Richtlinien  geändert  hat.  Außerdem  sind  inzwischen  seit  März  wöchentlich
ungefähr 30 tote Zivilisten durch unser eigenes Bündnis zu beklagen. Kommt
also die Bundesregierung selbst vor diesem Hintergrund nicht auch zu einer
Neubewertung dieses Einsatzes? 

Dr.  Ralf  Brauksiepe, Parl.  Staatssekretär  bei  der  Bundesministerin  der
Verteidigung: 

Frau  Kollegin,  Sie  haben  zu  diesem  Sachverhalt  ja  schon  in  vielerlei
Zusammenhängen Fragen gestellt,  die ich Ihnen auch beantwortet habe. Ich
sage an dieser Stelle noch einmal: Es gehört leider offenkundig zur Strategie
des  sogenannten „Islamischen Staates“,  Zivilisten in  die  Auseinandersetzung
hineinzuziehen und auch zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Die Koalition, die dort
im Rahmen der Operation Inherent Resolve tätig ist, tut alles ihr Mögliche, um
zivile Opfer zu vermeiden. 

Erlauben Sie  mir  darüber hinaus  – ich  selbst  bin ja  auch Abgeordneter und
glaube,  die  Zuständigkeiten  von  Abgeordneten  einigermaßen  zu  kennen  –,



anzumerken, dass ich es doch sehr kühn finde, dass Sie meinen, hier en passant
die Verfassungswidrigkeit eines solchen Einsatzes feststellen zu können. Ich bin
froh,  dass  wir  ein  Bundesverfassungsgericht  haben,  das  sich
zuständigkeitshalber  mit  Fragen  der  Verfassungswidrigkeit  oder
Verfassungsmäßigkeit  von  Beschlüssen  des  Deutschen  Bundestages
beschäftigt. 

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Trotzdem dürfen wir
Rechtsauffassungen haben!)

 – Sie haben hier keine Rechtsauffassung geäußert, sondern Sie haben so getan,
als sei das, was Sie hier gesagt haben, eine Tatsache.

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ist ja auch so! – Jürgen Trittin
[BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN]: Ist ja auch eine Tatsache!)

Parl.  Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe:  Sie können im Protokoll nachlesen,
was Sie gesagt haben. 

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Rechtsauslegung gegen Rechtsauslegung, also bitte
schön!)


